
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/1/15 9Bkd2/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.1996

Norm

RAO §9

RL-BA 1977 §10

Rechtssatz

Berücksichtigt man, daß jeder mehrseitige Treuhänder bei der Wahrung der Schutzp ichten und Sorgfaltsp ichten der

Vertragspartner sehr leicht in Kon ikte geraten kann, so ist in dem Umstand, daß der Disziplinarbeschuldigte sofort

den Kreditgeber alarmiert hat, ohne zunächst bei anderen Beteiligten zurückzufragen, ein Disziplinarvergehen wegen

Treupflichtverletzung nicht zu sehen.
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